
 

 

 

 

N r . 038/10/GR 

 

Federführendes Amt Kultur- und Sportamt  

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 25.03.2010 öffentlich
 

 
Änderung der Satzung über die Erhebung der Freibadgebühren und Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
1. Die elfte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Freibadgebühren wird 

gemäß Anlage 3 beschlossen. Die Satzung tritt am 29.03.2010 in Kraft. 
 
2. Die zehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung des Hallenbades wird gemäß Anlage 4 beschlossen. Die Satzung tritt am 
29.03.2010 in Kraft. 

 
 
 

 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:  
Haushaltsansatz: EUR EUR
Haushaltsrest: EUR EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr: EUR EUR
Für Vergaben zur Verfügung: EUR EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe): EUR EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben: EUR EUR
Amtsleiter: Sichtvermerke:
 
 
 
 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum 

II 10 20 60 61 

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  
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Begründung: 
  
Die letzte Anpassung der Freibadgebühren wurde zum 14. Dezember 2006 durch den Gemeinderat 
beschlossen und trat am 1. Januar 2007 in Kraft. 
 
Jährliche Tariferhöhungen, teilweise Steigerungen der Kosten für Betriebsmittel und ein erhöhter 
Unterhaltungsaufwand der Einrichtungen machen eine Anpassung der Freibadgebühren notwendig. 
Mit der Erhöhung der Gebühren ab 29. März 2010 kann der Vorverkauf für die Badesaison 2010 
einbezogen werden. 
 
Im Vergleich mit den Freibädern umliegender Gemeinden liegt Backnang nach Anpassung der 
Gebühren im Mittelfeld. Eine Umfrage unter einigen umliegenden Bädern mit dem Vorschlag der 
Erhöhung ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Für eine familienfreundlichere Regelung wird eine Familien-Tageskarte eingeführt. 
 
Jugendliche, die bisher schon ab 16 Jahren die Gebühren für Erwachsene zu zahlen hatten, 
bezahlen künftig erst ab 18 Jahren den nicht ermäßigten Erwachsenenpreis für Tageskarten, 
Zehnerkarten und Saisonkarten, bei Vorlage eines Schüler- oder Studentenausweises ab 26 Jahren. 
 
Durch den Wegfall der Einzelkarten der Gruppe der 16- und 17-Jährigen, ergeben sich 
Wenigereinnahmen von rund 6.000,00 EUR. Dieser Einnahmeverlust wird ausgeglichen durch die 
veränderte Regelung für Paare ohne Kinder, die künftig nicht mehr als Familie gelten. Die etwa 
600 Erwachsenen, die bisher Saisonkarten für Familien (80,00 EUR) erwerben konnten, müssen 
künftig je eine Saisonkarten kaufen (2 x 50,00 EUR). Daraus ergeben sich Mehreinnahmen von 
rund 6.000,00 EUR. 
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Wegen des sehr hohen Verwaltungsaufwands, der sich aus der Abrechnung der bisher für 
Mineralfreibad und Hallenbad angebotenen Punktekarten ergibt, sollen diese durch Zehnerkarten 
ersetzt werden. Die Punktekarten, die derzeit noch im Umlauf sind, bleiben selbstverständlich 
weiterhin gültig. Es sollen allerdings keine Punktekarten mehr verkauft werden. Durch die 
Umstellung auf Zehnerkarten (siehe Anlage 2) ergibt sich zwangläufig folgende Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades: In der Anlage zur 
Hallenbadgebührenordnung (§ 1, Tabelle der Badegebühren) wird Punkt D 
 
 
D. Punkte-Karten   
 ohne zeitliche 

Befristung 
 

  50-Punkte-Karte 
 200-Punkte-Karte 

 12,00 EUR
46,50 EUR 

  
 
 

Bei der Entrichtung der Gebühren mit einer 
Punktekarte wird für einen Betrag von 25 Cent 
jeweils 1 Punkt je Badebesuch und Person 
entwertet. 

 
ersetzt durch: 
 
D. Zehnerkarten   
 Schwimmhalle  
  Erwachsene ab 18 Jahren

Kinder ab 6 Jahren usw. 
(Personenkreis wie bei Einzelkarten) 

25,00 EUR
11,00 EUR 

 Saunabad   
  Erwachsene ab 18 Jahren

Kinder ab 6 Jahren usw. 
(Personenkreis wie bei Einzelkarten) 

60,00 EUR
30,00 EUR 

 Warmbadetag  
  Erwachsene ab 18 Jahren

Kinder ab 6 Jahren usw. 
(Personenkreis wie bei Einzelkarten) 

35,00 EUR
15,00 EUR 

 
 
Diese Satzungsänderung tritt ebenfalls am 29.03.2010 in Kraft. 
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Anlagen: 
 
Anlage 1 zur Sitzungsvorlage Nr.: 038/10/GR 
 
 
Vergleich der Eintrittspreise umliegender Freibäder 
 

  

 
Ortschaft 

 
Tageskarte 

Erwachsene

Tages-
karte 

Jugend-
liche 

 
Saisonkarte 
Erwachsene 

 
Saisonkarte 
Jugendliche 

 
Saisonkarte 

Familie 

 
10er Karte E 

10er 
Karte  

Jugend- 
liche 

 
Bemerkung 

         
Oppenweiler 3,30 € 1,50 € 38 € / 34€ 17 € / 15 € 80 € / 72 € 22,50 € 11,25 € Erhöhung 

vorgesehen

        
Winnenden 3,70 € 2,20 € 56 € / 53 € 33 € / 31 € 118 € / 114 € 33,00 € 20,00 € Familien- 

karte 
2Erw+2Jug 

         
Waiblingen 2,90 € 1,50 € 58,00 € 22,50 € 95,00 € 25,00 € 12,50 € Erhöhung 

vorgesehen

        
Oberstenfeld 4,00 € 2,50 € 50 € / 45 € 28 € / 24 € 50 €+10 €+7 € 32,00 € 20,00 € Erhöhung 

für 2010 

       
Steinheim 4,00 € 2,50 € 50 € / 45 € 28 € / 24 € 50 €+12 € 32,00 € 20,00 €  

        
Backnang alt 3,00 € 1,75 € 45 € / 39 € 24 € / 20,50 € 73 € / 66 €    

         
Backnang 
neu 

3,50 € 2,00 € 50 € / 45 € 25 € / 21 € 80 € / 72 € 32,00 € 17,00 €  

        
Bei gleicher Anzahl verkaufter Karten wären es Mehreinnahmen von    
         
Vorverkauf : Familie 

 

Jugendliche Erwachsene Kulturpass-
Inhaber 

    

         
 6.888,00 €

 
445,50 € 5.514,00 € 174,00 €  13.021,50 € 

        
MFB-Kasse: Familie 

 

Jugendliche Erwachsene Kulturpass-
Inhaber 

   

         
 1.246,00 €

 
433,00 € 565,00 € 195,00 €  2.439,00 €   

         
*1)  - 6.000,00 € 

 
  - 6.000,00 €  

*2) -24.000,00 €
 

 +30.000,00 €   +6.000,00 €  

       
Gesamt:     15.460,50 € 
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*1) Wenigereinnahmen durch Anhebung der Altergenze von 16 auf 18 Jahre 
 

   

 

*2) Mehreinnahmen durch Regelung, dass Saisonkarten für Familien nur für max. 2 
Erwachsene (Eltern) mit Kindern unter 18 Jahren gelten und nicht für Paare 
ohne Kinder. 
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Anlage 2 zur Sitzungsvorlage Nr.: 038/10/GR 
 
 
 
 
 
 

   

 

10er-Karten für Hallenbad und Sauna 
  

 Einzelpreis 10 mal  10er-Karte  

Schwimmhalle:      

Erwachsene 
 

 2,75 € 
 

 27,50 €  25,00 €  

   
 

     

Jugendliche 
 

 1,25 € 
 

 12,50 €  11,00 €  

   
 

     

Saunabad:      
Sauna 
Erwachsene 

 6,75 € 
 

 67,50 €  60,00 €  

   
 

     

Sauna 
Jugendliche 

 3,75 € 
 

 37,50 €  30,00 €  

   
 

     

Warmbadetag:       
Erwachsene 

 
 4,00 € 

 
 40,00 €  35,00 €  

   
 

     

Jugendliche 
 

 1,75 € 
 

 17,50 €  15,00 €  
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Anlage 3 zur Sitzungsvorlage Nr.: 038/10/GR 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) mit Änderungen in Verbindung mit 
§§ 2, 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 
2005 (GBl. S. 206) hat der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Backnang mit Beschluss vom 
25.03.2010 folgende Satzung erlassen: 
 
 

Elfte Satzung 
 

zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Freibadgebühren 

 
(Freibadgebührenordnung) 

vom 18. April 1980 
mit Änderungen vom 17. Dezember 1981, 29. März 1996, 10. Dezember 1998, 06. Mai 1999, 

17. Februar 2000, 19. Juli 2001, 08. November 2001, 23. Oktober 2003 und 14. Dezember 2006 
 
 
 

§ 1 
Tabelle der Badegebühren 

 
Die Anlage zur Freibadgebührenordnung – Tabelle der Badegebühren – wird gestrichen und wie 
folgt neu gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Freibadgebührenordnung 
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- Tabelle der Badegebühren – 
 

Art der Gebühren 
 

Personenkreis 
bzw. nähere Bezeichnung der Gebühren 

Höhe der  
Gebühren 

   

Tageskarten Einzelkarte  
berechtigen nur zum 
einmaligen Eintritt 

Erwachsene  ab 18 Jahren 3,50 EUR

 
 
 
 
 
 

Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche unter 18 Jahren; Vollschüler, Teilzeitschüler, 
soweit sie in einem Ausbildungsverhältnis stehen und Studenten unter 26 Jahren mit 
Schüler- oder Studentenausweis; Schwerbehinderte; Eltern von 3 und mehr Kindern 
unter 18 Jahren; Personen mit geringem Einkommen nach Abschnitt 2 des 
Bundessozialhilfegesetzes; Wehr- und Zivildienstleistende je mit amtlichem Ausweis 
 

 
 
 
 

2,00 EUR

Abendkarten   
berechtigen nur zum 
einmaligen Eintritt 

Verkauf: 1 ½  Stunden vor Kassenschluss 
Erwachsene ab 18  Jahren 

 
1,50 EUR

ausgenommen sind: 
Samstag, Sonntag sowie 
Feiertage 

Kinder ab 6 Jahren usw. 
(Personenkreis wie bei Tageskarten) 
 

 
0,75 EUR

Schulschwimmen 
unter Aufsicht einer Lehrkraft 

a) Lehrplanmäßiger Schwimmunterricht von Schulklassen, 
bei denen die Stadt Schulträger ist 

 
gebührenfrei

- Sammelumkleideraum - 
 

b) Schulklassen anderer Schulträger je Schüler 1,25 EUR

Örtliche Schwimmvereine 
unter Aufsicht eines Übungsleiters 
-Sammelumkleideraum – 
 

Vereinsmitglieder während der festgelegten  
Übungsstunden 

wird im jeweiligen 
Nutzungsvertrag 

geregelt 

Zehner-Karten Erwachsene ab 18 Jahren 32,00 EUR
 Kinder ab 6 Jahren usw. 

(Personenkreis wie bei Tageskarten) 
 

17,00 EUR

Familientageskarte 
 

Max. 2 Erwachsene (Eltern) mit Kindern unter 18 Jahren  
ohne Rücksicht auf die Kinderzahl 
 

8,00 EUR

Saisonkarten Erwachsene ab 18 Jahren   Kasse 
   Vorverkauf 

50,00 EUR
45,00 EUR

 
 

Kinder ab 6 Jahren usw.   Kasse 
(Personenkreis wie bei Tageskarten)    Vorverkauf 
 

25,00 EUR
21,00 EUR

Saisonkarten für Familien Max. 2 Erwachsene (Eltern) mit Kindern unter 18 Jahren    Kasse 
ohne Rücksicht auf die Kinderzahl   Vorverkauf 
 

80,00 EUR
72,00 EUR

Hinweis: Bei Vorlage einer Saisonkarte der laufenden Badesaison bis zur Eröffnung der neuen 
Badesaison erhalten Sie im Hallenbad – Schwimmhalle – eine Ermäßigung 

 

Trampolinspringen Einzelkarte (5 Minuten) 

 

1,00 EUR

Einzelkabinen  0,75 EUR
 für Beinprothesenträger 

 
gebührenfrei

Sonstiges 
Wäschemiete und dgl. 
 
 

Handtuch 
Bademütze 
Badehose 

2,50 EUR
0,50 EUR
1,25 EUR

Hinterlegungsgebühren Schlüsselpfand für Einzelkabine 
Handtuch 
Bademütze 
Badehose 
Tischtennisschläger (2 Stück) 

2,50 EUR
10,00 EUR
2,50 EUR

10,00 EUR
10,00 EUR

Wertgegenstände Aufbewahrung 0,50 EUR

Tischtennis ½ Stunde mit Ball und Schläger 
1 Stunde mit Ball und Schläger 

 

0,75 EUR
1,25 EUR

Kostenersatz für verloren gegangenen Garderobenfachschlüssel 7,50 EUR
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 29.03.2010 in Kraft. 
 
Hinweis 
Eine etwaige Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von 
aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GesBl. S. 
582, berichtigt GesBl. S. 698) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung bei der Stadt Backnang geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne 
tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend 
machen, wenn 
 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind 
 

 oder 
 

- der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat 

 

 oder 
 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
 oder ein Dritter Verfahrensverletzung gerügt hat. 
 
 
 
Ausgefertigt: 
 
 
Backnang, den 
Bürgermeisteramt 
 
 
 
 
Dr. Frank Nopper 
Oberbürgermeister 
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Anlage 4 zur Sitzungsvorlage Nr.: 038/10/GR 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698) mit Änderungen in Verbindung mit 
§§ 2, 11 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. März 
2005 (GBl. S. 206) hat der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Backnang mit Beschluss vom 
25.03.2010 folgende Satzung erlassen: 
 

Zehnte Satzung 
 

zur Änderung der Satzung über die Erhabung 
von Gebühren für die Benutzung des Hallenbades 

 
(Hallenbadgebührenordnung – HaBadGebO -) 

vom 18. April 1980 
mit Änderungen vom 17. Dezember 1981, 29. März 1990, 07. März 1996,10. Dezember 1998, 

17. Februar 2000, 19. Juli 2001, 08. November 2001, 23. Oktober 2003 und 14. Dezember 2006 
 
 

§1 
Tabelle der Badegebühren 

 
Die Anlage zur Hallenbadgebührenordnung – Tabelle der Badegebühren – wird gestrichen und wie 
folgt neu gefasst: 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Hallenbadgebührenordnung 
- Tabelle der Badegebühren - 

 
Art der Gebühren 
 

Personenkreis 
bzw. nähere Bezeichnung der Gebühren 

Höhe der 
Gebühren 

    

A. Schwimmhalle Einzelkarte  
  Erwachsene ab 18. Jahren 2,75 EUR 

 Hinweis Bei Vorlage einer Saisonkarte der laufenden Badesaison bis zur Eröffnung 
der neuen Badesaison 

 

2,25 EUR 

  
 
 
 
 

 

Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche unter 18 Jahren; Vollschüler, 
Teilzeitschüler, soweit sie in einem Ausbildungsverhältnis stehen und 
Studenten unter 26 Jahren mit Schüler- oder Studentenausweis; 
Schwerbehinderte; Eltern von 3 und mehr Kindern unter 18 Jahren; Personen 
mit geringem Einkommen nach Abschnitt 2 des Bundessozialhilfegesetzes; 
Wehr- und Zivildienstleistende je mit amtlichem Ausweis 

 

 
 
 
 
 

1,25 EUR 

  Bei Vorlage einer Saisonkarte der laufenden Badesaison bis zur Eröffnung 
der neuen Badesaison 

 
1,00 EUR 

 Hinweis Das Entrichten der Gebühren für die Schwimmhalle bei Vorlage einer 
Saisonkarte kann nicht durch Punkte erfolgen. 

 

 Schulschwimmen a) Lehrplanmäßiger Schwimmunterricht von Schulklassen, 
bei denen die Stadt Schulträger ist 

 

gebührenfrei 
 unter Aufsicht einer Lehrkraft b) Schulklassen anderer Schulträger je Schüler 1,25 EUR 
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 -Sammelumkleideraum-   

 Schwimmunterricht Erwachsene 60,00 EUR 
 je Kurs bei  Inkl. Badegeb. 
 10 Unterrichtsstunden Kinder ab 6 Jahren usw. 35,00 EUR 
  (Personenkreis wie bei Einzelkarten) Inkl. Badegeb. 

 Warmbadetag Erwachsene 1,25 EUR 
 Zuschlag für 

Schwimmhalle 
Kinder ab 6 Jahren usw. 
(Personenkreis wie bei Einzelkarten) 

1,00 EUR 

B. Reinigungsbad - Wannenbäder Einzelkarte 
Zusatzkarte für 1 Kind 

2,50 EUR
1,75 EUR 

 Badezeit 30 Minuten einschl. 
Aus- und Ankleiden 

(von 3 bis 10 Jahren beim Besuch mit einem Elternteil)  

 Nachentrichtung Bei Überschreitung der Badezeit  
je angefangene 15 Minuten 1,00 EUR 

C. Saunabad Einzelkarte ohne Handtuch 
  mit Handtuch 

 

6,75 EUR
7,50 EUR 

 mit Benutzung des Ruheraumes 
und der Schwimmhalle bei 
öffentlichem Badebetrieb 

Schwerbehinderte mit amtlichem ohne Handtuch 
Ausweis, Kinder ab 6 Jahren mit Handtuch 
und Jugendliche unter 18 Jahren 
 

3,75 EUR 
4,75 EUR 

 Familiensauna - 
Sonntag 

1 Erwachsener, bis 2 Kinder ohne Handtuch 
ab 6 Jahren mit Handtuch 
 

8,50 EUR 
9,50 EUR 

 mit Benutzung des Ruheraumes 
und der Schwimmhalle bei 
öffentlichem Badebetrieb 
 

2 Erwachsene, bis 2 Kinder  ohne Handtuch 
ab 6 Jahren mit Handtuch 

13,50 EUR 
14,50 EUR 

D. Zehnerkarten   
 Schwimmhalle   
  Erwachsene ab 18 Jahren 

Kinder ab 6 Jahren usw. 
(Personenkreis wie bei Einzelkarten) 

25,00 EUR 
11,00 EUR 

 Saunabad    
  Erwachsene ab 18 Jahren 

Kinder ab 6 Jahren usw. 
(Personenkreis wie bei Einzelkarten) 

60,00 EUR 
30,00 EUR 

 Warmbadetag  
  Erwachsene ab 18 Jahren 

Kinder ab 6 Jahren usw. 
(Personenkreis wie bei Einzelkarten) 
 

35,00 EUR 
15,00 EUR 

E. Sonstiges, Wäschemiete und dgl. 
  

für Schwimmhalle,  ) 
Saunabad oder  ) 
Reinigungsbad ) 

1 Handtuch mit Saunaeintritt 
Handtuch 
Bademütze 
Badehose 

1,00 EUR 
2,50 EUR 
0,50 EUR 
1,25 EUR 

 Hinterlegungsgebühren  
 für Schwimmhalle,  ) 

Saunabad und  ) 
Reinigungsbad ) 

Handtuch 
Bademütze 
Badehose 

10,00 EUR 
2,50 EUR 

10,00 EUR 

 Wertgegenstände Aufbewahrung 0,50 EUR

 Kostenersatz für verloren gegangenen Garderobenschlüssel 10,00 EUR 
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§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 29.03.2010 in Kraft. 
 
Hinweis 
Eine etwaige Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von 
aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser 
Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GesBl. S. 
582, berichtigt GesBl. S. 698) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung bei der Stadt Backnang geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne 
tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend 
machen, wenn 
 
- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind 
 

 oder 
 

- der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat 

 

 oder 
 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 
 oder ein Dritter Verfahrensverletzung gerügt hat. 
 
 
 
Ausgefertigt: 
 
 
Backnang, den 
Bürgermeisteramt 
 
 
 
 
Dr. Frank Nopper 
Oberbürgermeister 
 
 
 


